
fragen & antworten zu

ÖPP im Hochbau



Die ÖPP Deutschland AG (PD) hat oft 
gestellte Fragen zum Thema Öffentlich-
Private Partnerschaften zusammengestellt. 
Im Auftrag des Bundesministeriums der 
Finanzen sind in der vorliegenden Broschüre 
diese Fragen bezogen auf ÖPPs im Bereich 
Öffentlicher Hochbau und Infrastruktur 
beantwortet.
Sie sollen einem interessierten Leserkreis die 
wichtigsten Fakten zu Öffentlich-Privaten 
Partnerschaften erläutern und Begriffe 
klären. Die Beantwortung der Fragen wird 
fortlaufend aufgrund neuer Erkenntnisse 
oder geänderter Rahmenbedingungen 
aktualisiert.

Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Internetseite  
www.partnerschaften-deutschland.de/fragen-und-
antworten zu finden.

Fragen & Antworten  
zu ÖPP im Hochbau
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Politische Einflussnahme

Bedeutet ÖPP Privatisierung?
Nein. Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind 
eine von mehreren Beschaffungsoptionen der öffent-
lichen Hand. Im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Part-
nerschaft behält der Staat weiterhin, wie bei der kon-
ventionellen Eigenerstellung, die Verantwortung für 
die Erbringung der staatlichen Leistung.

Bei einer ÖPP nimmt der Staat i.d.R. ausschließ-
lich hoheitliche Aufgaben wahr und überträgt nicht-
hoheitliche Aufgaben auf einen privaten Partner. Der 
Staat entscheidet uneingeschränkt über das „Ob“ ei-
ner ÖPP, mit dem privaten Partner zusammen definiert 
er das „Wie“ der Leistungserbringung. Somit bestimmt 
der Staat in jedem Einzelfall, ob und in welchem Um-
fang er nichthoheitliche Aufgaben überträgt.

Begibt sich die öffentliche Hand durch 
den Abschluss einer ÖPP in Abhängigkeit 
gegenüber einem privaten Auftragnehmer?
Jeder Vertragsabschluss der Öffentlichen Hand, also 
auch eine ÖPP, führt zu einer Vertragsbeziehung und 
damit auch zu einer wechselseitigen, zeitlich befriste-
ten Bindung an den jeweiligen Vertragspartner. Leis-
tung und Gegenleistung müssen im Rahmen der Ver-
tragsverhandlungen in ein ausgewogenes Verhältnis 
gebracht werden. Die öffentliche Hand kann durch 
die konkrete Ausgestaltung der Verträge das Verhält-
nis von Leistung und Gegenleistung selbst bestimmen:  
Sie entscheidet sowohl über die Art und den Umfang 
der zu vergebenden Leistungen an den Privaten als 
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rahmen fest und definiert die Ausgestaltung der Zu-
sammenarbeit während der Bau- und Betriebsphase. 
Während der gesamten Projektlaufzeit behält der öf-
fentliche Auftraggeber die Kontrolle über das mit dem 
Privaten vertraglich vereinbarte Leistungsniveau. Mit 
Hilfe vertraglicher Regelungen kann eine dominieren-
de Stellung des Privaten nach Vertragsschluss verhin-
dert werden.

Welche Einflussmöglichkeiten haben politische 
Gremien bei ÖPP und wie wahren sie die damit 
verbundenen demokratischen Grundsätze?
Wichtige Verträge im Rahmen der konventionellen als 
auch einer ÖPP-Realisierung sehen zwingend die Ein-
beziehung politischer Gremien vor. Die Politik entschei-
det sowohl über die wesentlichen Schritte von den 
ersten Vorüberlegungen eines Projekts über die Aus-
schreibung und Vergabe als auch über die Vertragsun-
terzeichnung mit und behält den Einfluss bis zum Ver-
tragsende der ÖPP.

Wichtige Entscheidungen wie die über die Realisie-
rung eines Projektes als ÖPP und über die zur Finan-
zierung werden unter Einbindung der jeweiligen po-
litischen Gremien getroffen. Eine kommunale ÖPP 
unterliegt als kreditähnliches Rechtsgeschäft der Ge-
nehmigungs- und/oder Prüfungspflicht der jeweiligen 
Aufsichtsbehörden. Die örtliche Rechnungsprüfung 
und   die Kommunalaufsicht werden bei Feststellung 
der Haushaltsverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Projektrealisierung obligatorisch eingebunden.

Aufgrund der langen Vertragslaufzeit kann es je-
doch zu geänderten Nutzeranforderungen (z.B. Ände
rung des Bedarfs, andere politische Schwerpunktset
zung etc.) kommen. Der ÖPP-Vertrag sollte daher 
Vertragsanpassungsmechanismen enthalten, auf die 
die öffentliche Seite zurückgreifen kann. Daneben kann 
über Gremien wie Vertragsbeiräte und Projekt- und 
Lenkungsgruppen, bestehend aus Vertretern der Politik 
und Verwaltung, eine laufende Einflussmöglichkeit si-
cher gestellt werden.
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Welche Kontroll- und Steuermöglichkeiten 
hat die öffentliche Hand bei einer ÖPP?
Im ÖPP-Vertrag sollten sämtliche Kontroll- und Steue
rungsrechte des öffentlichen Auftraggebers über die 
gesamte Projektlaufzeit und die vertragliche Bindung 
des Privaten zur Erbringung der vereinbarten Leistung 
geregelt werden.

Schon bei der Gestaltung der Verträge, der Festle-
gung von Anreiz- und Sanktionsmechanismen sowie 
der Festschreibung von Preisbildungsmechanismen 
und Sonderkündigungsrechten kann der öffentliche 
Auftraggeber seine Steuerinstrumente definieren. Über 
einzuhaltende Qualitätsstandards, Service-Level-Agree
ments, Bonus-/ Malussysteme oder den Einsatz von 
Beiräten erhält die öffentliche Hand Kontrollmöglich
keiten. Dies gilt für das vertraglich fixierte Leistungsni-
veau während der gesamten Projektlaufzeit. Bei man-
gelhafter Leistungserbringung verfügt die öffentliche 
Hand über differenzierte Interventionsmöglichkeiten 
(Berechtigung zur Minderung des Leistungsentgeltes, 
Vertragsstrafen etc.) oder Änderungsmechanismen bis 
hin zu einer Ausstiegsoption aus dem Vertrag für den 
Fall eines Vertragsbruches1.

1	 Vgl. Littwin, „PPP im öffentlichen Hochbau“, 1. Kap., 2006.
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Werden regionale Anbieter durch EU-
weite Ausschreibungen benachteiligt?
Die Pflicht zur EU-weiten Ausschreibung ist für die 
öffentliche Hand nicht disponibel; sie ergibt sich für 
alle Projekte oberhalb der Schwellenwerte, unabhän-
gig davon, ob sie als ÖPP oder konventionell realisiert 
werden, aus dem geltenden Recht.

EU-Ausschreibungen stellen somit kein ÖPP-spezi-
fisches Merkmal dar. Grundsätzlich besteht eine sol-
che Ausschreibungspflicht für Aufträge von öffentli-
chen Auftraggebern über Lieferungen, Bauleistungen 
und Dienstleistungen (§ 99 GWB2), sofern diese gesetz-
lich bestimmte Schwellenwerte überschreiten (§  100 
Abs. 1 GWB). Nach Vergaberecht müssen dann sowohl 
für ÖPP-Projekte als auch für Vorhaben im Rahmen der 
konventionellen Beschaffung EU-weite Ausschreibun-
gen durchgeführt werden. 

ÖPP-Projekte bedingen jedoch besonders durch ihre 
Langfristigkeit umfangreiches Know-how und durch 
die kurzen Reaktionszeiten bei der Mängelbeseitigung 
Präsenz vor Ort. Aufgrund der erwünschten und erfor-
derlichen regionalen Nähe zum Projekt werden also 
gerade mittelständische Anbieter angesprochen. Der 
rechtliche Rahmen in Deutschland fördert durch um-
fangreiche Regelungen die Teilnahme des Mittelstan-
des – direkt in Form von Schutzklauseln im GWB und 
den Mittelstandsgesetzen und auch durch die in der 
Praxis angewendeten vertraglichen Regelungen, die 
sogenannten Mittelstandsklauseln. So sieht das GWB 

2	 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
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beispielsweise eine Pflicht zur Aufteilung einzelner 
Aufträge in Lose vor. Durch diese Aufteilung soll eine 
kleinteilige Vergabe sichergestellt und verhindert wer-
den, dass der öffentliche Auftraggeber seine Aufträ-
ge derart bündelt, dass mittelständische Unterneh-
men aufgrund der ihnen fehlenden Ressourcen kein 
Angebot abgeben können und damit von vornherein 
keine Möglichkeit haben, sich überhaupt an der Aus-
schreibung zu beteiligen. An diese Vorgaben zur mit-
telstandsfreundlichen Vergabe muss sich auch das 
private Unternehmen einer Öffentlich-Privaten Part-
nerschaft halten, sofern es Unteraufträge vergibt. Um 
dies sicherzustellen ist der ursprüngliche (öffentliche) 
Auftraggeber verpflichtet, entsprechende vertragliche 
Regelungen mit seinem privaten Partner zu treffen. EU-
Ausschreibungen sollen so für lokale und damit häufig 
kleinere Bewerber die Chance auf eine faire Teilnahme 
an dem Wettbewerb erhöhen. 

Nach einer bundesweiten Studie des Deutschen In-
stituts für Urbanistik (Difu)3 aus dem Jahr 2008 sind 
bei 30 ausgewählten und untersuchten ÖPP-Hochbau-
projekten kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) im Durchschnitt zwischen 70 und 80 % auf der 
zweiten und dritten Ebene, d.h. als Sub- oder Nachun-
ternehmer, eingebunden. Deutlich mehr als die Hälf-
te der Wertschöpfung in den Projekten wird in der Re-
gel durch KMU erbracht. Die Mehrzahl der beteiligten 
Unternehmen sind regionale Anbieter. Vor allem bei 
Spezialimmobilien (Sporthallen, Feuerwehrhäuser) eta-
blieren sich immer mehr spezialisierte KMU4. 

3	 Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): PPP und Mittelstand. Unter-
suchung von 30 ausgewählten PPP-Hochbauprojekten in Deutschland. 
Januar 2008.

4	 Hinweise zu KMU sind auch zu finden im „Leitfaden kleine ÖPPs“ unter 
www.ppp.nrw.de.
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Woraus ergeben sich die Effizienzvorteile bei ÖPP?
Mit Hilfe des Wirtschaftlichkeitsvergleiches wird unter 
Berücksichtigung aller Kosten einschließlich der Risiko
kosten und ggf. aller Erlöse die wirtschaftlichste Reali
sierungsvariante im Lebenszyklusansatz ermittelt. Das 
Ergebnis kann die Eigenerstellung durch die Verwal-
tung oder eine ÖPP-Realisierung sein.

Kosteneinsparungen und Effizienzvorteile bei der 
Realisierung eines Vorhabens als ÖPP ergeben sich 
zunächst aus der gemeinsamen Aufgabenerfüllung 
durch Staat und Privatwirtschaft. Ein weiterer Vorteil 
ist die Zusammenführung der jeweiligen Stärken von 
öffentlicher Hand und Privatwirtschaft. 

Ein wesentlicher Effizienztreiber ist der ganzheitli-
che Ansatz mit der konzeptionellen Verzahnung und In-
tegration von Planungs-, Bau-, Finanzierungs-, Betriebs- 
und ggf. Verwertungsleistungen in Verantwortung 
eines privaten Auftragnehmers (sog. Lebenszyklus
ansatz). Der Private verfolgt das Ziel, den vereinbarten 
Standard möglichst effizient und damit kostengünstig 
zu erreichen. Die Implementierung von Anreizsystemen, 
wie zum Beispiel eine leistungsorientierte Vergütung 
über die Gesamtlaufzeit, die Reduzierung des Entgeltes 
bei Schlechtleistung, Bonus-/Malusregelungen sowie 
private Eigenkapitalbeteiligung leisten einen wesent-
lichen Beitrag bei der Erzielung von Effizienzvorteilen. 
Der durchschnittliche Effizienzvorteil der bisher über 
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144 durchgeführten ÖPP-Projekte in Deutschland be-
trägt rund 15 %5.

Fallen in 20 bis 30 Jahren Laufzeit 
einer ÖPP zusätzliche Kosten an?
In diesem Zeitraum können zusätzliche Kosten an-
fallen, zum Beispiel durch die Änderung von Bauvor-
schriften, Gesetzen u.a. Dies würde aber auch bei ei-
nem konventionellen Bauprojekt geschehen. Durch die 
ausgewogene Risikoübertragung auf den Privaten im 
Rahmen des ÖPP-Vertrages sowie weitere Sicherungs
mechanismen und Preisfindungsklauseln auf Seiten 
der öffentlichen Hand kann die Gefahr zusätzlich ent-
stehender Kosten in weiten Teilen jedoch minimiert 
bzw. vermieden werden.

Im Gegensatz dazu trägt bei der konventionellen Ei-
generstellung die öffentliche Hand alle Risiken und da-
mit auch alle entstehenden Mehrkosten selbst.

Was geschieht, wenn der private 
Leistungserbringer insolvent ist?
Das Insolvenzrisiko privater Firmen gibt es bei ÖPP ge-
nauso wie bei der herkömmlichen Beschaffung. Ist die 
öffentliche Hand Eigentümer der Liegenschaften (Inha-
bermodell) und fällt der private Auftragnehmer durch 
Insolvenz oder Kündigung aus, so muss die öffentli-
che Hand zunächst die Maßnahme weiterführen und 
in der Folge die Leistungen ggf. teilweise erneut aus-
schreiben.

Grundsätzlich ist der öffentliche Auftraggeber zu 
Zahlungen an den privaten Auftragnehmer erst mit der 
mangelfreien Übergabe und Abnahme des Bauwer-
kes verpflichtet. Insoweit hätte eine Insolvenz während 
der Bauphase bis auf die Kosten der Neuausschreibung 
kaum Auswirkungen, zumal sich die bis zur Insolvenz 
erbrachten Bauleisten in der Regel werterhöhend aus-
wirken.

5	 Vgl. ÖPP Deutschland AG, ÖPP-Jahresbericht 2009, http://www.partner-
schaften-deutschland.de/projektberatung/projektdatenbank/
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mers zunächst zu Zeitverzögerungen. Wenn die Zahlun-
gen erst bei Nutzungsbeginn – wie im Regelfall – oder 
auch nach Baufortschritt vereinbart wurden, gehen 
dem öffentlichen Auftraggeber für noch nicht erbrach-
te Bauleistungen keine finanziellen Mittel verloren, er 
erhält einen Gegenwert für sein Geld. Der Bauunter-
nehmer muss lediglich ersetzt werden. Es können in 
der Folge Mehrkosten bis zur Höhe der Kosten für eine 
Neuausschreibung (Transaktionskosten) entstehen. 

In der Betriebsphase führt der Insolvenzfall nicht 
zwingend   zu einem Zeitverzug, da i.d.R. verschiede-
ne Fachunternehmen für Instandhaltung und weitere 
Dienstleistungen verantwortlich sind und kurzfristig 
ersetzt werden können. Ggf. kann es zum zeitweisen 
Ausfall von bestimmten Dienstleistungen und au-
ßerdem zu zusätzlichen Ausschreibungskosten kom-
men, die i.d.R. von der Projektgesellschaft zu tragen 
sind. Liegt wie in den beschriebenen Fällen das Insol-
venzrisiko des ÖPP-Partners und seiner Nachunter-
nehmer beim öffentlichen Auftraggeber, ist ein ausrei-
chendes Sicherheitenkonzept zu hinterlegen. Mögliche 
Sicherungsinstrumente der öffentlichen Hand sind Ver-
tragserfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaften, 
Vorfinanzierung, Zurückbehaltungsrechte oder Bürg-
schaften zur Absicherung von Mängelansprüchen6. 

Sind ÖPP-Verfahren schneller als 
andere Beschaffungsmethoden?
Mit ÖPP-Verfahren kann insgesamt eine schnelle-
re Realisierung erreicht werden. Allerdings muss bei 
der Betrachtung zwischen der Ausschreibungs- und 
der Realisierungszeit unterschieden werden. Die Vor-
bereitungszeit und das Vergabeverfahren dauern bei 
ÖPP zwar häufig länger als bei der konventionellen Be-
schaffung. Jedoch entstehen bei ÖPP-Verfahren in der 
sich anschließenden Bauphase regelmäßig Zeitvorteile 
gegenüber der konventionellen Realisierung. Dadurch 
können die Zeitnachteile aus der Vorbereitungsphase 

6	 Vgl. Littwin, „PPP im öffentlichen Hochbau“, 1. Kap., 2006.
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wieder kompensiert werden, so dass das ÖPP-Verfah-
ren in der Gesamtbetrachtung aller Phasen die zeitspa-
rendere Beschaffungsmethode ist.

Bereits eingeführte Standards und weiterführende 
Standardisierungsarbeiten tragen dazu bei, den Zeit-
aufwand in der Frühphase (Vorbereitungszeit) geplan-
ter Projekte künftig auf ein Minimum zu verkürzen. Mit 
Hilfe der Standards können die Vorlaufkosten spür-
bar minimiert werden, was den Verfahrensprozess be-
schleunigt und effizienter werden lässt. 

Die Verfahrensdauer von der Bekanntmachung der 
Ausschreibung bis zum Vertragsabschluss beträgt für 
ÖPP-Projekte im Hochbau durchschnittlich 12 Monate7.

7	 Vgl. ÖPP Deutschland AG, ÖPP in Deutschland 2009, http://www.
partnerschaften-deutschland.de/projektberatung/projektdatenbank/



fragen & antworten zu öpp im hochbau

M
itt

el
st

an
d

W
irt

sc
ha

ft
- 

lic
hk

ei
t

H
au

sh
al

t u
nd

 
Fi

na
nz

ie
ru

ng
Po

lit
is

ch
e 

Ei
nfl

us
sn

ah
m

eHaushalt und Finanzierung

Werden ÖPP durch hohe Beraterkosten 
unwirtschaftlich?
Nein, denn eine qualifizierte technische, juristische so-
wie wirtschaftliche Beratung der öffentlichen Hand 
ist notwendig und stärkt die Position der öffentlichen 
Hand bei den Verhandlungen mit den Privaten. Die 
Kosten für eine ÖPP-Beratung (sog. Transaktionskos-
ten) werden in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
(WU) abgebildet und berücksichtigt. Bei der WU muss 
das ÖPP-Projekt trotz der Beratungskosten noch Effizi-
enz- und Einsparpotenziale im Vergleich zur Eigener-
richtung aufweisen, d.h. die Einsparungen müssen die 
Transaktionskosten immer überkompensieren.

Die Transaktionskosten sind bei ÖPP-Verfahren häu-
fig höher als bei konventioneller Ausführung. Bei wirt-
schaftlichen ÖPP-Projekten werden diese allerdings 
durch die bestehenden Effizienzvorteile der ÖPP-Be-
schaffungsvariante vollumfänglich wieder ausgegli-
chen und das Nachtragsrisiko minimiert. Im Übrigen 
werden verwaltungsinterne Kosten durch eine langfris-
tige Vergabe eines Leistungspakets reduziert, da die An-
zahl der öffentlichen Ausschreibungen deutlich redu-
ziert wird. Durch den sinnvollen Einsatz von Standards 
am Markt ist eine zunehmende Reduzierung der Trans-
aktionskosten abzusehen. 

Im Übrigen wird die Höhe der Beratungskosten häu-
fig überschätzt. Werden sie in Relation gesetzt zur Ver-
tragslaufzeit und zum Investitionsvolumen so sind sie 
gering. Zudem tragen bereits eingeführte Standards 
dazu bei, die mit ÖPP-Projekten einhergehenden Trans-
aktionskosten weiter zu senken. Die Standardisierun-
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gen können u. a. bei Ausschreibungen, Verträgen und 
Wirtschaftlichkeitsvergleichen angewendet werden. 
Dies macht ÖPP auch für Projekte mit kleinen und mitt-
leren Investitionsvolumina zunehmend zu einer sinn-
vollen Beschaffungsalternative. 

Grundsätzlich fallen Beraterkosten natürlich auch 
bei der konventionellen Errichtung an.

Findet bei ÖPP-Verfahren eine Verschiebung 
der Lasten in die Zukunft statt?
Bei jeder staatlichen Investition besteht eine korres-
pondierende langfristige Pflicht zur Instandhaltung 
und Bewirtschaftung des Investitionsobjekts. Zwi-
schen konventionell erstellten und ÖPP-Projekten be-
steht hierbei kein Unterschied.

Der Vorteil bei einem ÖPP-Projekt liegt darin, dass die 
Kosten für die Investitionsmaßnahme über den gesam-
ten Lebenszyklus fest planbar sind. Der private Auftrag-
nehmer ist daran interessiert, durch eine nachhaltige 
Bauweise die Bewirtschaftungskosten auch in der Zu-
kunft gering zu halten. Dem gegenüber werden Bewirt-
schaftungskosten bei Infrastrukturprojekten in konven-
tioneller Beschaffung erst zu einem späteren Zeitpunkt 
kalkuliert und häufig im Rahmen der verfügbaren Mit-
tel und nicht nach wirtschaftlichen Kriterien eingesetzt. 
Daraus können sich ein Instandhaltungsrisiko und ein 
Investitionsstau in der Zukunft ergeben.

Die Kosten über die ÖPP-Gesamtlaufzeit einschließ-
lich der Risikokosten sind grundsätzlich bekannt. ÖPP 
führt damit zu mehr Transparenz und Planungssicher-
heit auf Seiten der öffentlichen Hand, die Wirtschaft-
lichkeit von ÖPP-Projekten wird durch Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen belegt. 
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Werden durch ÖPP Arbeitsplätze gefährdet?
ÖPP ist nicht beschäftigungsfeindlich. Vielmehr schafft 
der private Partner durch neue oder geänderte Aufga
bendefinitionen auch neue und bedingt durch die ÖPP-
Projektlaufzeit auch langfristige Arbeitsplätze. Zudem 
haben die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter, die aus 
dem öffentlichen Dienst in eine ÖPP-Servicegesell-
schaft übernommen werden, einen umfangreichen Be-
standsschutz.

Es ist wichtig, das Wissen und die Expertise der Mitar-
beiter aus dem öffentlichen Dienst bei einer ÖPP weiter 
zu nutzen und so eine bessere Erfüllung der Aufgaben 
zu gewährleisten. In der Praxis haben sich verschiedene 
Modelle zur Nutzung dieses Potenzials bewährt. 

Eines dieser Modelle sieht vor, dass der Mitarbei-
ter bei der öffentlichen Verwaltung angestellt bzw. 
beschäftigt bleibt und lediglich für den privaten Pro-
jektpartner tätig wird. Dies kann in Form einer sog. „Per-
sonalbeistellung“ geschehen, bei der die Arbeitsverträ-
ge des Mitarbeiters aus dem öffentlichen Dienst und 
damit auch sein Status (z.B. Beamtenstatus) unange-
tastet bleiben und die öffentliche Verwaltung ihre ver-
traglich festgelegte Leistung gegenüber dem privaten 
Partner durch Einsatz dieses Mitarbeiters erbringt. 

Eine andere Form ist die sog. „Gestellung“. Das be-
deutet, dass der Mitarbeiter für eine festgelegte Dauer 
bei einem Dritten, hier der ÖPP-Gesellschaft, beschäf-
tigt ist. Für diese Zeit wird er von seinem ursprüngli-
chen Arbeitsverhältnis, das vollumfänglich bestehen 
bleibt, beurlaubt.
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Daneben ist auch ein sog. Betriebsübergang möglich, 
bei dem die vormals im öffentlichen Dienst beschäftig-
ten Mitarbeiter nunmehr Angestellte der neu gegrün-
deten ÖPP-Gesellschaft werden. Hier ist für beide Sei-
ten wichtig, dass die ÖPP-Gesellschaft gem. § 613a BGB 
mit dem Übergang der Belegschaft in alle Rechte und 
Pflichten aus den bisher bestehenden Arbeitsverhält-
nissen der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst eintritt. 
So muss der private Partner beispielsweise auch die be-
stehenden Versorgungsanwartschaften der Mitarbei-
ter sowie bestehende Betriebs- und Dienstvereinba-
rungen mit übernehmen.  

Eine weitere Möglichkeit ist der freiwillige Wechsel 
des Mitarbeiters zum privaten Partner. Bei diesem Per-
sonalübergang entscheidet der Mitarbeiter sich für ei-
nen neuen Arbeitsvertrag. Die Mitarbeiter können hier 
von den Vorteilen einer neuen Arbeitsplatzgestaltung, 
der Übernahme neuer Aufgaben und Verantwortungs-
bereiche, von Bildungsmaßnahmen und innovativen 
Projektstrukturen des privaten Partners sowie häufig 
auch von anderen Vergütungsstrukturen profitieren.  

Die Entscheidung, welches Modell gewählt wird, ist 
für den Mitarbeiter sehr wichtig. Daher ist es unab
dingbar, dass zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Be-
legschaft informiert und – sofern erforderlich – Arbeit-
nehmervertreter einbezogen werden. Eine umfassende 
Darstellung der neuen Arbeitsplatzanforderungen, der 
vertraglichen Inhalte, der Qualifizierungsmöglichkei-
ten, potenzieller Leistungsprämien und vorteilhafteren 
Vergütungsmodellen oder Wahlrecht- und Erprobungs-
möglichkeiten trägt dazu bei, Befürchtungen über Ar-
beitsplatzverluste von vornherein auszuräumen.

Unabhängig von der Frage des Modells der Weiter-
beschäftigung eines Mitarbeiters gilt, dass Wirtschaft-
lichkeitsvorteile im Rahmen der demographischen Ent-
wicklung und der Entwicklung der Mitarbeiter durch 
ÖPP genutzt werden.



fragen & antworten zu öpp im hochbau

M
itt

el
st

an
d

W
irt

sc
ha

ft
- 

lic
hk

ei
t

H
au

sh
al

t u
nd

 
Fi

na
nz

ie
ru

ng
Ar

be
its

pl
ät

ze
Po

lit
is

ch
e 

Ei
nfl

us
sn

ah
m

eWerden durch den Privaten die Arbeitskräfte 
zu „Dumpinglöhnen“ eingestellt?
Ein Personalübergang oder die Personalbeistellung ha
ben nicht zur Folge, dass die Gehälter der bisher im 
öffentlichen Dienst tätigen Mitarbeiter in irgendeiner 
Weise gekürzt werden. Die bestehenden Arbeitsverträ-
ge und damit auch darin definierten Lohnverhältnisse 
bleiben unangetastet.

„Einsparungen“ im Personalbereich ergeben sich für 
den privaten Partner einer ÖPP nicht durch Einsparun-
gen auf Lohnebene, sondern vielmehr aufgrund eines 
veränderten Personal- und Projektmanagements. So 
haben die zum Teil geänderten Aufgabendefinitionen 
einen effizienteren und effektiveren Einsatz der vor-
handenen Mitarbeiter zur Folge. Hinzu kommt, dass 
der private Partner ein besonderes Interesse am Einsatz 
von Fachkräften und Spezialisten für das jeweilige Pro-
jekt hat. Voraussetzung für die Gewinnung spezialisier-
ter und gut qualifizierter Mitarbeiter ist eine angemes-
sene Entlohnung. Der Mangel an Spezialisten wird sich 
aufgrund der demographischen Entwicklung künftig 
noch vergrößern. 

Als Beispiel kann an dieser Stelle das ÖPP-Projekt 
„Schulen im Kreis Offenbach“ genannt werden, bei dem 
Arbeitskräfte aus der öffentlichen Verwaltung von der 
ÖPP-Servicegesellschaft übernommen wurden. Hier 
konnten ehemals bei der Stadt angestellte Hausmeis-
ter nach dem Personalübergang höhere Gehälter be-
ziehen. Begründet war dies durch die Erweiterung ihres 
Aufgabenbereiches. Zudem hat sich nach Aussage der 
Beschäftigten die Arbeitsplatzqualität verbessert und 
damit eine größere Zufriedenheit eingestellt.8

 

8	 Empirische Untersuchung der Nutzenwirkungen von PPP Projekten auf 
den Schulbetrieb am Beispiel der Schulen im Kreis Offenbach,  
www.immobilien-forschung.de, Juni 2009.
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Qualität der Leistungs-
erbringung

Erhalten die Bürger bei einer mit ÖPP erbrachten 
Leistung weniger Service und Qualität?
Das Gegenteil ist richtig. Nach einer Studie der TU 
Darmstadt9 zu den ÖPP-realisierten Schulen Offen-
bach hat sich dort die Qualität der Dienstleistungen im 
Betrieb durch vertraglich fixierte Vorgaben von Quali-
tätsstandards für den Service, Reaktionsfristen etc. im 
Schulbereich signifikant verbessert. Damit einherge-
hend ist die Kunden- und Nutzerzufriedenheit mess-
bar gestiegen.

Durch die nachhaltig gestiegene Arbeitszufrieden-
heit der Lehrer und die Zufriedenheit der Schüler mit 
ihrem Lernumfeld konnten u.a. Motivation, Unterrichts-
qualität und das Schulklima positiv gesteigert werden. 
Der Kritik an ÖPP-Modellen, dass die Qualität der Leis-
tung der privaten Partner aufgrund von Kosteneinspa-
rungen geringer sein muss, kann z. B. mit den Ergebnis-
sen dieser Erhebung entgegengetreten werden.10

9	 Empirische Untersuchung der Nutzenwirkungen von PPP Projekten auf 
den Schulbetrieb am Beispiel der Schulen im Kreis Offenbach,  
www.immobilien-forschung.de, Juni 2009.

10	 ebd., Präsentation der Ergebnisse, S. 24.
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eWelche ÖPP waren bisher nicht 
erfolgreich und warum?
Bislang wurde grob geschätzt ein Fünftel der begonne-
nen ÖPP-Vorhaben nicht bis zur Umsetzung verfolgt. Es 
hat sich gezeigt, dass die Gründe für das Scheitern sich 
oft ähneln.

Projekte in der Frühphase scheiterten oft aufgrund 
mangelnder Informationen über ÖPP als alternative 
Beschaffungsvariante. Dies führte zu prinzipieller Ab-
lehnung auf der Seite der Verwaltung. Die fehlende 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung, unzureichender 
politischer Rückhalt und nicht erfolgte Frühphasenbe-
ratung verhinderten die kompetente Einschätzung der 
ÖPP-Sachlagen.

Gleiches gilt für Projekte, die nach einer erfolgten 
Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
abgebrochen wurden. Unzureichende Informationen 
waren oft die Ursache für Fehlvorstellungen über die 
Effizienzvorteile, Finanzierbarkeit oder Risikoverteilun-
gen. Nicht ausreichend erläuterte und dokumentierte 
Ergebnisse oder die Änderung politischer Mehrheits-
verhältnisse führten dann zum Abbruch des ÖPP-Vor-
habens.

Bei Projekten, die am Ende des Vergabeverfahrens 
scheiterten, waren zu spät identifizierte Finanzierungs-
probleme die Hauptursachen. Diese waren häufig in 
der Änderung haushaltswirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen oder fehlender Genehmigungen der Kom-
munalaufsicht begründet.

Um künftig das Scheitern von Projekten zu vermei-
den, ist vor allem eine kompetente und nicht interessen-
geleitete Beratung erforderlich, hierbei sollten schon in 
der Frühphase, d.h. zu Beginn der Auseinandersetzung 
mit ÖPP, alle relevanten Verfahrensbeteiligten und Ent-
scheidungsträger eingebunden werden. Über die Er-
gebnisse der Entscheidungen sollten alle Beteiligten, 
also etwa auch die Kommunalaufsicht, informiert und 
es sollte politische Unterstützung gesucht werden. Mit 
einem frühzeitig durchgeführten Eignungstest durch 
einen Berater können außerdem rechtzeitig Schwach-
punkte des Vorhabens (z.B. zu geringe Projektgröße) 
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aufgezeigt werden. Dadurch sind weitere Entscheidun-
gen (z.B. Umsetzung des Vorhabens mithilfe einer an-
deren Beschaffungsform) sinnvoll begründbar.

Werden ÖPP-Verträge geheim gehalten?
Der Umgang mit Verträgen über Öffentlich-Private 
Partnerschaften ist keine Besonderheit. Er entspricht 
den Anforderungen an alle anderen Verträge und Ver
fahren der öffentlichen Hand.

Dem Bürger steht grundsätzlich ein Recht auf Infor-
mation zu. Dieses Recht ergibt sich aus den Informati-
onsfreiheitsgesetzen des Bundes und einzelner Länder. 
Diese Gesetze finden auch in den Fällen Anwendung, in 
denen sich die Behörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
einer juristischen oder natürlichen Person des Privat-
rechts bedient und damit die Informationen bei der pri-
vatrechtlichen Person vorliegen. Die Gesetze sehen vor, 
dass jeder einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen In-
formationen hat. Insbesondere ermöglichen die Rege-
lungen Akteneinsicht. Das Recht auf Information findet 
seine Grenzen dort, wo ihm schützenswerte Interessen 
der öffentlichen Hand, der Vertragspartner oder Drit-
ter entgegen stehen. Hierzu gehören zum Beispiel der 
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses, der 
Schutz besonderer öffentlicher Belange wie beispiels-
weise der inneren Sicherheit und auch Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse. In allen diesen Fällen ist seitens 
der betroffenen Behörde eine Einzelfallprüfung vorzu-
nehmen und eine Einzelfallentscheidung zu treffen.  

ÖPP-Verträge können umfänglich Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, zum Beispiel den Einsatz innova-
tiver Technologie, oder auch sicherheitsrelevante As-
pekte wie zum Beispiel Baupläne und Betriebskonzepte 
von Justizvollzugsanstalten, enthalten. Hier muss die 
öffentliche Hand im Einzelfall prüfen, ob eine Teilinfor-
mation zum Beispiel unter Wahrung der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse und der staatlichen Sicherheits-
interessen möglich ist.

Dieser Transparenzgedanke gilt gleichermaßen für 
die im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft 
stattfindenden Vergabeverfahren. Auch hier muss ge-
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emäß den vergaberechtlichen Vorschriften – wie in je-
dem anderen Vergabeverfahren ohne ÖPP-Beteiligung 
auch – sichergestellt werden, dass alle Bieter die glei-
chen Informationen erhalten und die Chance haben, 
innerhalb gleicher Fristen und zu gleichen Anforderun-
gen Angebote abzugeben. Die Auswahl des Ausschrei-
bungssiegers wird durch einen nachvollziehbaren Be-
wertungskatalog dokumentiert. Das Verfahren selbst 
ist in einem Vergabevermerk festgehalten. Einsicht in 
diese Ausschreibungsunterlagen ist nicht nur den po-
litischen Kontrollgremien (z.B. Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages) grundsätzlich möglich, 
sondern kann auch von der Rechnungsprüfung (Rech-
nungshof) eingefordert werden.

Für die Zukunft wird diskutiert, inwieweit etwa durch 
einen freiwilligen Verhaltenskodex noch mehr Transpa-
renz in die ÖPP-Verfahren eingebracht werden kann.
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Begriffe

Was bedeutet „outputorientierte 
Leistungsbeschreibung“?
Bei ÖPP-Projekten wird eine Gesamtleistung aus Pla-
nungs-, Bau-, Betriebs- und Finanzierungsleistungen 
vergeben. Der öffentliche Auftraggeber formuliert, was 
seine Beschaffungserwartung (Output) ist. Der Weg 
zum Erreichen der Leistung steht im Hintergrund.

Die Ausschreibungsunterlagen im Rahmen eines 
ÖPP-Modells unterscheiden sich damit in weiten Tei-
len deutlich von denen klassischer Auftragsvergaben. 
Bei einer klassischen Auftragsvergabe werden die Pla-
nungs-, Bau-, Finanzierungs- und Bewirtschaftungs-
leistungen in der Regel getrennt voneinander vergeben. 
Mit Hilfe der Leistungsverzeichnisse im klassischen 
Bauvertrag gibt die öffentliche Hand dezidiert und all-
umfassend vor, wie eine Beschaffungsleistung (Input) 
zu realisieren ist. Der Weg zum Erreichen der Leistung 
wird beschrieben (inputorientiert).

Im Gegensatz dazu gibt der öffentliche Auftrag-
geber bei ÖPP-Projekten das Ergebnis der zu beschaf-
fenden Leistung vor. Die Grundlage hierfür bildet die 
funktionale, ergebnisbezogene (outputorientierte) 
Leistungsbeschreibung. Die definierten „Outputs“ bzw. 
Anforderungen sollten möglichst klar und nachvoll-
ziehbar formuliert werden. Ihnen kommt eine beson-
dere Bedeutung zu, da mit ihnen auch die Nutzenan-
forderungen der öffentlichen Hand abgebildet werden. 
Wichtig ist hierbei, dass die Qualität der Leistungser-
bringung bei gleichzeitiger Hebung von Effizienzpo-
tenzialen gleichbleibt.
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eWas bedeutet PSC?
Der Public Sector Comparator (PSC, oder konventionel-
le Vergleichswert) ist die Schätzung aller Kosten ein-
schließlich der Risikokosten und ggf. Erlöse über den 
gesamten Betrachtungszeitraum der konventionellen 
Beschaffungsvariante. Dieser Wert steht für die mögli-
che Realisierung des Projektes über eine konventionel-
le Beschaffungsmaßnahme.

Er ermöglicht damit den Vergleich zwischen dem 
konventionellen Referenzprojekt und der möglichen 
ÖPP-Beschaffung. Der PSC bildet die Kostenobergrenze 
im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die 
bei definierten Qualitäten und Standards im ÖPP-Ver-
fahren nicht überschritten werden darf. Damit wird der 
PSC als Maßstab (Benchmark) für die Entscheidung für 
oder gegen eine ÖPP-Maßnahme herangezogen.

Wie werden die Risiken zwischen 
öffentlicher Hand und Privaten verteilt?
Entsprechend der Risikomanagementkompetenz der 
Vertragspartner wird ein Risiko jeweils von dem Part-
ner getragen, der es am besten beeinflussen, minimie-
ren und wirtschaftlich beherrschen kann.
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